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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Jugendhilfeausschuss Vorberatung 28.08.2017    

Haushalts- und Finanzausschuss Vorberatung 13.09.2017    

Kreisausschuss Vorberatung 18.09.2017    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 09.10.2017    

 

 

1. Satzung zur Änderung der Jugendamtssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt die 1. Änderungssatzung zur Jugendamtssatzung des Landkreises 
Vorpommern-Rügen gemäß Anlage 1. 
 
 
 

 

 

Stralsund, 09.08.2017 

 
 
 

gez. i. V. Carmen Schröter 
- 1. stell. Landrätin - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Organisation/Personal/IT  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0358 

Status: öffentlich 
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Begründung: 
 
Nach § 104 Absatz 3 Nummer 4 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern  
(KV M-V) bestimmt der Kreistag die allgemeinen Grundsätze nach denen die Verwaltung 
geführt werden soll.  
Am 17. Juli 2017 hat der Kreistag die Änderung der Organisationsstruktur der 
Kreisverwaltung zum 1. Januar 2018 beschlossen (Beschlussvorlage BV/2/0345; 
Beschlussnummer KT 288-17/2017). 

Die darin enthaltene Änderung der Organisationsstruktur im Jugendbereich macht eine 
Anpassung der Jugendamtssatzung notwendig. Gleichzeitig sollen einige redaktionelle 
Änderungen vorgenommen werden. 

Die dazu erforderliche 1. Änderungssatzung ist als Anlage beigefügt. 

1. Die Anpassung der Jugendamtssatzung in § 1 erfolgt gemäß der beschlossenen neuen 
Organisationsstruktur. 

2. redaktionelle Änderung § 2 

3. redaktionelle Änderung § 5 

4. Die neue Regelung in § 6 zu den Unterausschüssen ermöglicht es dem 
Jugendhilfeausschuss, zu allen Themen bei Bedarf Unterausschüsse zu bilden. Sie 
ermöglicht es ebenfalls, Vorsitz, Größe und Beteiligung an den Unterausschüssen 
passend zu den zu beratenden Themen zu gestalten. 

5. In § 7 ist eine redaktionelle Folgeänderung nötig, die sich aus der Neufassung von  
§ 6 (Punkt 4) ergibt. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der 1. Änderungssatzung entspricht dem beschlossenen 
Zeitpunkt der Änderung der Organisationsstruktur. 

   

Anlagen 
Anlage 1 – 1. Änderungssatzung zur Jugendamtssatzung 
Anlage 2  - Lesefassung 
Anlage 3 - Lesefassung mit Änderungen 
 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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